


[bookmark: _GoBack]Beispiel-Geschäftsordnung für Kooperationen
I Allgemeine Bestimmungen 
Geltungsbereich, Inkrafttreten
(1) Diese Geschäftsordnung gilt für die Kooperation ___________________ in der KjG im Diözesanverband Freiburg.
(2) Sie ist Bestandteil der Satzung.
(3) Sie tritt mit ihrer Genehmigung durch die Diözesanleitung der KjG in Kraft.
Ausnahmen von der Geschäftsordnung
(4) Von der Geschäftsordnung kann im Ausnahmefall mit Zwei-Drittel-Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder der Kooperation beschlossen werden.
Termin 
(5) Der Termin der Kooperationsversammlung wird von ihr selbst bestimmt.
(6) Rechte aus der Satzung werden hierdurch nicht berührt.
Öffentlichkeit
(7) Die Versammlung ist öffentlich.
(8) Die Öffentlichkeit kann durch Beschluss aufgehoben werden.
(9) In nichtöffentlichen Sitzungen sind nur die Mitglieder der Versammlung anwesend.
(10) Der Inhalt der nichtöffentlichen Sitzung ist vertraulich, soweit nichts anderes beschlossen wurde.
Gäste
(11) Die Kooperationsleitung kann Gäste zur Kooperationsversammlung einladen.
(12) Diese haben Rederecht, soweit nichts anderes beschlossen wird.
Stellvertretung
(13) Nur die Mitglieder der an der Kooperation beteiligten Ortsgruppen und die beratenden Mitglieder können sich vertreten lassen.
(14) Die Stellvertretung ist gültig, wenn eine schriftliche Erklärung des vertretenen Mitgliedes vorgelegt wird.
(15) Die Vereinigung mehrerer Stimmen auf ein Mitglied ist nicht zulässig.
Einladung
(16) Zur Kooperationsversammlung wird vier Wochen vor dem festgesetzten Termin unter Angabe der vorläufigen Tagesordnung durch die Kooperationsleitung eingeladen.
(17) Trifft sich die Kooperationsversammlung mindestens viermal im Jahr oder treten aktuelle Ereignisse ein, die ein kurzfristiges Zusammenkommen der Kooperationsversammlung ratsam erscheinen lassen, wird zur Kooperationsversammlung spätestens zwei Wochen vor dem Termin eingeladen.
(18) Spätestens zwei Wochen vor dem Termin der Kooperationsversammlung hat die Kooperationsleitung die notwendigen Unterlagen zu versenden.
Vorläufige Tagesordnung
(19) Die vorläufige Tagesordnung der Kooperationsversammlung wird vom Kooperationsteam beraten und beschlossen.
II Beratungsordnung
Vorsitz
(1) Die Kooperationsleitung bestimmt, welches ihrer Mitglieder den Vorsitz führt. Sie kann den Vorsitz delegieren.
(2) Die Person, die den Vorsitz führt, kann sich an den Beratungen nicht beteiligen. Wenn sie das Wort ergreifen will, muss sie den Vorsitz an eine andere Person übergeben.
Rechte der*des Vorsitzenden
(3) Die Person, die den Vorsitz führt, erteilt das Wort in der Reihenfolge der Meldungen (Redeliste). Antragsteller*in und Berichterstatter*in können außerhalb der Reihenfolge das Wort erlangen.
(4) Die Redezeit kann von der Person, die den Vorsitz führt, begrenzt werden.
(5) Sie kann Redner*innen, die nicht zur Sache sprechen, nach einmaliger Mahnung das Wort entziehen.
(6) Gegen alle Maßnahmen der Person, die den Vorsitz führt, ist Widerspruch möglich. Über den Widerspruch entscheidet die Versammlung sofort.
Beginn der Beratungen
(7) Die Beratungen beginnen mit der Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Festsetzung der endgültigen Tagesordnung.
(8) Auf Antrag können Tagesordnungspunkte aufgenommen, umgestellt oder absetzt werden.
Beschlussfähigkeit
(9) Die Versammlung ist beschlussfähig, wenn ordnungsgemäß eingeladen wurde und wenigstens die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder im Versammlungsraum anwesend sind.
(10) Als stimmberechtigte Mitglieder werden dabei die tatsächlich besetzten Stellen der Kooperationsleitung sowie zwei Personen pro an der Kooperation beteiligter Ortsgruppe, die gemäß Satzung stimmberechtigt ist, gezählt.
(11) Die einmal festgestellte Beschlussfähigkeit einer Versammlung ist so lange gegeben, bis die Beschlussunfähigkeit festgestellt wird.
(12) Auf Antrag wird die Beschlussfähigkeit überprüft.
(13) Ist die Versammlung nicht beschlussfähig, können keine Beschlüsse außer der Schließung der Versammlung gefasst werden. Die Versammlung kann jedoch im Rahmen der vorläufigen Tagesordnung beraten und hierzu den Gang der Verhandlungen bestimmen.
(14) Wird die Versammlung infolge Beschlussunfähigkeit geschlossen, so ist die Versammlung in der folgenden Sitzung in Bezug auf die infolge Beschlussunfähigkeit unerledigten Beratungsgegenstände ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. In der Einladung ist auf diese außerordentliche Beschlussfähigkeit hinzuweisen.
Beschlussfassung
(15) Die Versammlung beschließt durch Abstimmungen und Wahlen.
Befangenheit
(16) Befangen ist der*diejenige, der*die von einer Entscheidung einen unmittelbaren Vor- oder Nachteil erlangt.
(17) Personen, die befangen sind, dürfen an Entscheidungen nicht beratend und beschließend mitwirken.
(18) Dies gilt nicht, wenn die Entscheidung nur die Interessen einer Mitgliedergruppe, eines Organs oder einer Untergliederung berührt, sowie bei Wahlen.
(19) Die Person, die den Vorsitz führt, stellt fest, ob eine Person befangen ist.
Wahlen
(20) Den Ablauf der Wahlen regelt die Wahlordnung.
Abstimmungen
(21) Abstimmungen erfolgen mit einfacher Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder, soweit die Satzung oder diese Geschäftsordnung nichts anderes vorschreiben.
(22) Stimmengleichheit gilt als Ablehnung.
(23) Enthaltungen werden nicht gezählt.
(24) Liegen zu einem Beratungsgegenstand mehrere Anträge oder Änderungsanträge vor, ist über den weitest gehenden zuerst abzustimmen.
(25) Unmittelbar nach der Abstimmung kann bei begründeten Zweifeln an der Richtigkeit der Abstimmung Wiederholung verlangt werden.
(26) Über Sachbeschlüsse kann auf Antrag im weiteren Verlauf der Beratungen noch einmal abgestimmt werden. Der Antrag ist als Geschäftsordnungsantrag zu behandeln.
(27) Das Ergebnis jeder Abstimmung stellt die Person, die den Vorsitz führt, fest und verkündet es.
(28) Vor Abstimmungen erfolgt eine Aussprache.
Sachanträge
(29) Sachanträge können nur von stimmberechtigten Mitgliedern der Versammlung, der Kooperationsleitung, dem Kooperationsteam und von Arbeitskreisen gestellt werden.
(30) Sachanträge sind bis drei Wochen vor Beginn der Versammlung einzureichen.
(31) Später eingehende Sachanträge bedürfen zur Aufnahme in die Tagesordnung der Zustimmung eines Drittels der anwesenden Mitglieder.
(32) Alternativ- und Änderungsanträge können jederzeit gestellt werden.
(33) Im Verlauf der Beratungen können Initiativanträge gestellt werden. Sie bedürfen zur Aufnahme in die Tagesordnung der Zustimmung der Mehrheit der anwesenden Mitglieder.
Besondere Anträge
(34) Anträge auf Satzungsänderung, Geschäftsordnungsänderung, Wahlordnungsänderung, Abwahl vor Ablauf der Wahlperiode und Auflösung können nur von stimmberechtigten Mitgliedern der Versammlung, dem Kooperationsteam und von Arbeitskreisen gestellt werden.
(35) Sie müssen mit Begründung spätestens vier Wochen vor der Versammlung eingereicht werden.
(36) Sie sind den Mitgliedern der Versammlung wenigstens drei Wochen vor der Versammlung schriftlich mitzuteilen.
Geschäftsordnungsanträge
(37) Geschäftsordnungsanträge können nur von den Mitgliedern der Versammlung gestellt werden.
(38) Durch Anträge zur Geschäftsordnung wird die Redeliste unterbrochen. Diese Anträge sind sofort zu behandeln.
(39) Anträge zur Geschäftsordnung befassen sich mit dem Gang der Verhandlungen.
(40) Anträge zur Geschäftsordnung sind insbesondere:
1. Antrag auf Schluss der Debatte und sofortige Abstimmung
2. Antrag auf Schluss der Redeliste
3. Antrag auf Beschränkung der Redezeit
4. Antrag auf Vertagung
5. Antrag auf Nichtbefassung
6. Antrag auf Unterbrechung der Sitzung (Pause)
7. Antrag auf Überweisung an ein anderes Organ der Kooperation
8. Antrag auf Schließung der Versammlung
9. Antrag auf Wiederholung einer Abstimmung
10. Hinweis zur Satzung, Geschäftsordnung oder Wahlordnung
(41) Erhebt sich bei einem Antrag zur Geschäftsordnung kein Widerspruch, ist der Antrag angenommen. Andernfalls ist nach Anhörung einer Gegenrede sofort abzustimmen.
Persönliche Erklärungen
(42) Nach Schluss der Beratung eines Tagesordnungspunktes oder nach einer Abstimmung muss die Person, die den Vorsitz führt, auf Verlangen das Wort zu einer persönlichen Erklärung erteilen.
(43) Die persönliche Erklärung muss schriftlich vorgelegt oder zur Niederschrift vorgetragen werden. Sie wird in das Protokoll der Versammlung aufgenommen.
Protokoll
(44) Über jede Versammlung wird ein Ergebnisprotokoll angefertigt.
(45) Dieses Protokoll enthält die Namen der Anwesenden, die Tagesordnung, die Beschlüsse im Wortlaut mit Abstimmungsergebnis und alle ausdrücklich zum Zwecke der Niederschrift abgegebenen Erklärungen.
(46) Das Protokoll wird allen Mitgliedern der Versammlung bis spätestens vier Wochen vor der nächsten Versammlung zugänglich gemacht.
(47) Es gilt als genehmigt, wenn bis zum Beginn der nächsten Kooperationsversammlung gegen die Fassung des Protokolls kein Einspruch erhoben wurde.
(48) Das Kooperationsteam benachrichtigt die Mitglieder der Versammlung über Einsprüche gegen das Protokoll.


Beispiel-Wahlordnung für Kooperationen
I Allgemeine Bestimmungen
Geltungsbereich, Inkrafttreten
(1) Diese Wahlordnung gilt für die Kooperation ______________  der KjG im Diözesanverband Freiburg, soweit die Kooperationsversammlung keine eigene Wahlordnung beschlossen hat.
(2) Sie ist Bestandteil der Satzung.
(3) Sie tritt mit ihrer Genehmigung durch die Diözesanleitung der KjG im Diözesanverband Freiburg in Kraft.
Wahlausschuss
(4) Die Versammlung wählt vor Beginn der Wahlen einen Wahlausschuss, der aus mindestens zwei Personen besteht.
(5) Der Wahlausschuss der Kooperationsversammlung besteht nur für die Dauer der Wahlen.
(6) Bei Mitgliedern des Wahlausschusses, die selbst für ein Amt kandidieren, ruht für die Wahl dieses Amtes die Mitgliedschaft im Wahlausschuss.
Nachwahl von Mitgliedern
(7) Bei Bedarf kann die Kooperationsversammlung für einzelne Wahlen Mitglieder in den Wahlausschuss nachwählen.
(8) Die Amtszeit der nachgewählten Mitglieder endet mit Abschluss der Wahl, für die sie gewählt sind.
Aufgaben des Wahlausschusses
(9) Aufgabe des Wahlausschusses ist die Leitung der Wahlen.
Leitung der Wahl
(10) Die Wahl wird vom Wahlausschuss geleitet.
(11) Er bestimmt aus seiner Mitte die Person, die für die Dauer der Wahl den Vorsitz führt.
Ablauf der Wahl
(12) Die Wahl erfolgt in folgenden Schritten:
1. Bekanntgabe der Wahlregeln
2. Öffnung der Vorschlagsliste
3. Schließen der Vorschlagsliste
4. Feststellung der Wählbarkeitsvoraussetzungen
5. Kandidat*innenvorstellung
6. Kandidat*innenbefragung
7. Personaldebatte
8. Wahlhandlung
9. Feststellung und Verkündung des Wahlergebnisses
10. Ermittlung der Annahme der Wahl durch die Gewählten
Vorschlag zur Wahl
(13) Vorschlagsberechtigt sind die Kooperationsleitung sowie jedes Mitglied der Kooperationsversammlung.
(14) Nach Öffnung der Vorschlagsliste können Wahlvorschläge abgegeben werden.
Erneute Öffnung der Vorschlagsliste
(15) Wurden für die Besetzung aller zur Wahl stehenden Stellen nicht genug Kandidat*innen gefunden oder wurden bei einem Wahlgang nicht alle Stellen besetzt, kann auf Antrag die Vorschlagsliste erneut geöffnet werden.
(16) Der Antrag hierzu ist wie ein Geschäftsordnungsantrag zu behandeln.
Feststellung der Wählbarkeitsvoraussetzungen
(17) Der Wahlausschuss überprüft die Wählbarkeitsvoraussetzungen.
Kandidat*innenvorstellung
(18) In der Kandidat*innenvorstellung hat der*die Kandidat*in das Recht, seine*ihre Person vorzustellen und seine*ihre Absichten darzulegen.
(19) Die Kandidat*innenbefragung findet grundsätzlich unter Ausschluss der anderen Kandidat*innen statt. Ausnahmen hiervon sind zulässig, wenn niemand widerspricht.
Kandidat*innenbefragung
(20) In der Kandidat*innenbefragung haben die Mitglieder der Kooperationsversammlung das Recht, Fragen an den*die Kandidaten*in zu stellen.
(21) Über die Zulässigkeit einer Frage entscheidet die Person, die den Vorsitz führt.
(22) Die Kandidat*innenbefragung findet grundsätzlich unter Ausschluss der anderen Kandidat*innen statt. Ausnahmen hiervon sind zulässig, wenn niemand widerspricht.
(23) Eine zeitliche Beschränkung der Kandidat*innenbefragung ist nicht zulässig.
Personaldebatte
(24) Auf Antrag eines stimmberechtigten Mitgliedes der Kooperationsversammlung oder des Wahlausschusses findet eine Personaldebatte statt.
(25) An der Personaldebatte dürfen nur die Mitglieder des Wahlausschusses und stimmberechtigte Mitglieder der Versammlung teilnehmen.
(26) Die Personaldebatte ist streng vertraulich und erfolgt in Abwesenheit der Kandidat*innen.
(27) Die Aussprache ist auf die Person der*des Kandidat*in beschränkt.
(28) Eine zeitliche Begrenzung der Personaldebatte ist nicht zulässig.
Wahlhandlung
(29) Wahlen werden geheim durchgeführt. Geheim ist eine Wahl, wenn auf anonymen Stimmzetteln mit Einwurf in eine Wahlurne gewählt wird.
(30) Auf Antrag findet die Wahl durch Handzeichen und/oder en bloc statt, wenn sich kein Widerspruch erhebt.
Auszählen der Stimmen
(31) Das Auszählen der Stimmen durch den Wahlausschuss ist öffentlich.
(32) Der Wahlausschuss kann mit Zustimmung der Versammlung das Auszählen auf andere Personen delegieren. Diese Personen dürfen keine Kandidat*innen sein.
(33) Es muss jedoch mindestens ein Mitglied des Wahlausschusses bei der Auszählung anwesend sein.
Feststellung des Wahlergebnisses
(34) Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen, gültigen Stimmen mit Ja auf sich vereinigt.
(35) Sind mehr Personen gewählt, als Stellen zu besetzen sind, ist die Person bzw. die Personen gewählt, auf die die meisten Ja-Stimme entfällt/entfallen. Bei Gleichstand entscheidet eine Stichwahl. Entscheidet auch diese nicht, entscheidet das Los.
(36) Wer mehr als die Hälfte der abgegebenen, gültigen Stimmen mit Nein erhalten hat, kann in weiteren Wahlgängen nicht antreten.
(37) Leer abgegebene Stimmzettel gelten als Stimmenthaltung.
(38) Stimmzettel, bei denen der Wähler*innenwille nicht eindeutig erkennbar ist oder die Zusätze enthalten, sind ungültig. Über Zweifelsfälle entscheidet der Wahlausschuss.
(39) Der Wahlausschuss ermittelt die Annahme der Wahl durch die Gewählten.
Weitere Wahlgänge
(40) Erreichen für die Besetzung aller zu wählenden Stellen nicht genug Kandidat*innen die erforderliche Mehrheit, wird für die noch nicht besetzten Stellen ein zweiter Wahlgang durchgeführt.
(41) Erreichen in diesem Wahlgang ebenfalls nicht genug Kandidat*innen die erforderliche Mehrheit, so findet ein dritter Wahlgang statt.
(42) In einem dritten Wahlgang ist gewählt, wer die meisten Stimmen auf sich vereinigt und mehr Ja- als Nein-Stimmen erhalten hat. 
Wiederholung der Wahl
(43) Eine Wahl kann auf Antrag wiederholt werden, wenn in einem Wahlgang so viele Kandidat*innen mehr als die Hälfte der abgegebenen, gültigen Stimmen mit Nein erhalten haben, dass auch in weiteren Wahlgängen nicht mehr alle Stellen besetzt werden könnten oder wenn ein*e gewählte*r Kandidat*in die Annahme der Wahl abgelehnt hat.
(44) Der Antrag hierzu ist wie ein Geschäftsordnungsantrag zu behandeln.
(45) Wird eine Wiederholung der Wahl beschlossen, beginnt die Wahlhandlung wieder mit der Eröffnung der Vorschlagsliste und zwar so, als ob noch keine Wahlgänge stattgefunden hätten. Bereits gewählte Personen bleiben jedoch gewählt.
Anfechtung der Wahl
(46) Das Wahlergebnis kann binnen 14 Tagen nach Beendigung der Wahl angefochten werden.
(47) Bis zu diesem Termin verwahrt der Wahlausschuss die Wahlunterlagen.
(48) Über die Anfechtung der Wahl entscheidet das Kooperationsteam.
Nicht-Wiederwahl
(49) Im Falle einer Nicht-Wiederwahl kann die/der Betroffene auf eigenen Wunsch oder auf Beschluss der Kooperationsversammlung vom Ende der Kooperationsversammlung, welche die Betroffene bzw. den Betroffenen nicht wieder gewählt hat, bis zum Ablauf der Amtszeit von den Dienstpflichten in der KjG entbunden werden.
Abwahl
(50) Die Versammlung kann ein Mitglied eines Organs abwählen, indem sie ihm mit der Zwei- Drittel-Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder das Misstrauen ausspricht.
(51) Die*der Abgewählte wird mit sofortiger Wirkung von den Dienstpflichten in der KjG Kooperation entbunden.
Vorläufige Beurlaubung
(52) Fallen nachträglich die Voraussetzungen der Wählbarkeit eines Mitglieds eines Organs der Kooperation weg oder schädigt dieses das Ansehen der KjG erheblich, so kann das Kooperationsteam diese Person vorläufig beurlauben.
(53) Auf Antrag der beurlaubten Person ist eine Kooperationsversammlung einzuberufen, die innerhalb von drei Monaten stattzufinden hat. Diese entscheidet endgültig.
II Bestimmungen für einzelne Wahlen
a)  Wahl des Kooperationsteams 
Wählbarkeitsvoraussetzungen
(1) In das Kooperationsteam ist wählbar, wer
· Mitglied der KjG ist
· mindestens beschränkt geschäftsfähig ist
· zur Wahl vorgeschlagen ist
(2) Für die Stellen der Geistlichen Leitung ist jede Person wählbar, welche die Voraussetzungen für eine kirchliche Beauftragung erfüllt.
Beauftragung für Geistliche Leitung
(3) Die für die Geistliche Leitung in der Kooperation gewählte Person wird dazu vom Bischof bzw. dem Bischofsvikar für Jugendfragen kirchlich beauftragt.
Amtszeit
(4) Die Amtszeit der Mitglieder im Kooperationsteam beginnt nach Beendigung der Versammlung, auf der sie gewählt wurden. Sie endet am Ende einer Versammlung.
(5) Die Kooperationsversammlung kann eine um maximal ein halbes Jahr abweichende Amtszeit festlegen.
Vorzeitiges Ende der Amtszeit
(6) Die Amtszeit im Kooperationsteam endet mit sofortiger Wirkung wenn bei Personen, die als Geistliche Leitung in das Kooperationsteam gewählt wurden, der Bischofsvikar für Jugendfragen die Beauftragung endgültig versagt bzw. widerruft.
b) Wahl der Kooperationsleitung
Wählbarkeitsvoraussetzungen
(7) Zum Mitglied der Leitung ist wählbar, wer
· Mitglied der KjG ist
· mindestens beschränkt geschäftsfähig, wenn mindestens ein Mitglied der Leitung voll geschäftsfähig ist
· zur Wahl vorgeschlagen ist
(8) Zur Geistlichen Leitung in der Kooperationsleitung ist wählbar, wer zusätzlich die Voraussetzungen für eine kirchliche Beauftragung erfüllt.
Beauftragung für Geistliche Leitung
(9) Die für die Geistliche Leitung in der Kooperationsleitung von der Kooperationsversammlung gewählte Person wird dazu vom Bischofsvikar für Jugendfragen kirchlich beauftragt.
Ablauf der Wahl, Wahlhandlung
(10) Entgegen I.13 ist die Wahl zur Kooperationsleitung immer geheim.
(11) Haben zwei Kandidat*innen die gleiche Anzahl Ja-Stimmen entscheidet die Anzahl der Nein- Stimmen. Sollte nur eine männliche und eine weibliche Leitungsstelle neu besetzt werden, so werden diese Leitungsstellen nur auf ein Jahr besetzt.
Amtszeit
(12) Die Amtszeit der Mitglieder in der Kooperationsleitung beginnt nach Beendigung der Versammlung, auf der sie gewählt wurden. Sie endet am Ende einer Versammlung.
(13) Die Kooperationsversammlung kann eine um maximal um ein halbes Jahr abweichende Amtszeit festlegen.
c) Delegationen
Wählbarkeitsvoraussetzungen
(14) Zum Mitglied von Delegationen ist wählbar, wer
· Mitglied der KjG ist
· mindestens beschränkt geschäftsfähig ist
·  zur Wahl vorgeschlagen ist
d) Wahlausschuss
Wählbarkeitsvoraussetzungen
(15) Zum Mitglied des Wahlausschusses ist wählbar, wer
· mindestens beschränkt geschäftsfähig ist
· zur Wahl vorgeschlagen ist
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